
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/3/12 90/19/0072
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1990

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ASchG 1972 §3 Abs2;

Rechtssatz

Ein wichtiger Grund iSd § 3 Abs 2 letzer Satz ASchG kann insbesondere dann vorliegen, wenn es sich um Räume iZm

einer bestehenden Betriebsstätte handelt.
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